
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 4. Juni 2014 

 
 

Mandantenbrief Juni 2014 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Allgemein 

· Strafbefreiende Selbstanzeige wird deutlich verschärft 
Einkommensteuer 

· Nachträgliche Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 
Lohn- und Gehalt 

· Meldepflicht bei Minijobs 
· Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 

Umsatzsteuer 
· Nochmals Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 

 
 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Juni und Juli 2014 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.20141 10.7.20142 
Umsatzsteuer 10.6.20143 10.7.20144 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.6.2014 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.2014 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

13.6.2014 14.7.2014 

6.6.2014 7.7.2014 

Sozialversicherung7 26.6.2014 29.7.2014 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.6./25.7.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemein 

Strafbefreiende Selbstanzeige wird deutlich verschärft 
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Pressemitteilung vom 09.05.2014 

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und muss konsequent bekämpft werden. Eine strafbefrei-
ende Selbstanzeige für Steuerstraftaten darf daher nur unter engen Voraussetzungen möglich sein. 
Deshalb haben die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder auf ihrer Jahrestagung in 
Stralsund am 9. Mai 2014 unter Vorsitz von Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans (Nordrhein-
Westfalen) u. a. Eckpunkte zur Verschärfung der Selbstanzeige beschlossen. 

Einkommensteuer 

Nachträgliche Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 
Niedersächsisches Finanzgericht, 9-K-308/12, Urteil vom 02.04.2014 

Ist zunächst der Abzug eines Investitionsabzugsbetrags für ein bestimmtes Wirtschaftsgut beantragt 
worden und wird dieser Antrag im Klageverfahren wegen nicht fristgerechter Anschaffung dieses Wirt-
schaftsgutes nicht mehr aufrechterhalten, kann stattdessen ein Investitionsabzugsbetrag für ein zwi-
schenzeitlich (fristgerecht) angeschafftes anderes Wirtschaftsgut allenfalls dann gebildet werden, 
wenn seit der tatsächlichen Anschaffung weniger als 3 Jahre vergangen sind und die Anschaffung 
nicht erkennbar zur Kompensation nachträglicher Einkommenserhöhungen dient. 

Lohn und Gehalt 
Nochmals: Meldepflicht bei Minijobs 
Wie berichtet, hat die Minijob-Zentrale mitgeteilt, dass es bei Entgelterhöhungen bis 30.6.2014 aus-
reicht, dass dem Arbeitgeber im Monat der Entgelterhöhung ein Antrag des Arbeitnehmers auf Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht vorlag. Wurde die gewünschte Befreiung bislang nicht der 
Minijob-Zentrale gemeldet, braucht sie nicht nachgereicht zu werden. 
Grundsätzlich gilt, dass die Daten aus dem dem Arbeitgeber vorliegenden Antrag auf Befreiung von 
der Rentenversicherung im DEÜV-Verfahren an die Minijob-Zentrale übermittelt werden. Der Antrag 
des Arbeitnehmers ist nicht physisch der Einzugsstelle vorzulegen. 

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses bei Nutzungsüberlassung eines 
hochwertigen Pkws 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs  ist die Überlassung eines Pkws an den mitarbeitenden 
Ehepartner unter dem Gesichtspunkt fremdüblicher Bedingungen zu prüfen. Mit diesem Leitsatz wur-
de das Arbeitsverhältnis einer mitarbeitenden Ehefrau nicht anerkannt. 
Die Ehefrau wurde nur aushilfsweise, aber regelmäßig an 12 bis 17 Stunden wöchentlich mit einfa-
chen Büroarbeiten beschäftigt. Sie erhielt dafür eine monatliche Vergütung von 100 EUR bzw. 
150 EUR. Zusätzlich wurde ihr ein VW Tiguan zur uneingeschränkten Privatnutzung zur Verfügung 
gestellt. Das Gericht verneinte die Üblichkeit einer derartigen Vereinbarung. Die geringe Vergütung 
und die dazu im Gegensatz stehende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines hochwertigen 
Pkws könnten nicht als fremdüblich angesehen werden. 

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 
50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 
fallen bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um sogenannte 
Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Ar-
beitsentgelt von bis zu 450 EUR im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs 
anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 21.7. bis 29.8.2014 in einer Firma 
und erhält dafür ein Entgelt von 800 EUR. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er weni-
ger als 50 Tage arbeitet. Ab 1.10.2014 arbeitet er für monatlich 450 EUR. Ab diesem Tag hat der Ar-
beitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 



 
Ansatz eines geldwerten Vorteils für die Privatnutzung eines Firmenfahrzeugs bei einem 
angehörigen Arbeitnehmer 
Allein die Möglichkeit, ein Firmenfahrzeug gegen den Willen des Arbeitgebers privat zu nutzen, recht-
fertigt noch nicht den Ansatz eines lohnsteuerbaren Nutzungswerts. 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit einem Fall auseinander gesetzt, in dem es um die mögliche Privat-
nutzung eines Arbeitnehmers ging, der gleichzeitig Sohn und potenzieller Nachfolger des Firmeninha-
bers war. In einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wurden dem Arbeitnehmer Privatfahrten mit 
dem zur Verfügung gestellten Pkw untersagt. Der Arbeitnehmer selbst war Halter eines privaten Fahr-
zeugs. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung wurde trotz Vorliegen eines Verbots der privaten 
Nutzung eine solche unterstellt und der Arbeitslohn des Arbeitnehmers entsprechend erhöht. 
Das Gericht hat dies abgelehnt und darauf hingewiesen, dass die herausgehobene Position des Ar-
beitnehmers zum Unternehmen alleine nicht ausreicht, um hier eine private Nutzung zu unterstellen. 
Das Finanzamt muss nachweisen, dass tatsächlich auch eine vertragswidrige private Mitbenutzung 
vorgelegen hat. 

Verfall von Urlaubsansprüchen bei längerer Arbeitsunfähigkeit 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall machte ein schwerbehinderter Arbeitnehmer, 
der vom 6. September 2005 bis zur einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 31. 
März 2011 durchgehend arbeitsunfähig krank war, über bereits abgegoltene 54 Arbeitstage Urlaub 
hinaus die Abgeltung weiterer 135 Arbeitstage Urlaub geltend. 
In dem auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden Manteltarifvertrag war geregelt, dass 
· unabhängig von individuellen Arbeitszeitschwankungen ein Erholungsurlaub von 30 Arbeitstagen 

für das laufende Kalenderjahr gewährt wird; 
· als Arbeitstage alle Werktage mit Ausnahme der Sonnabende gelten; 
· Schwerbehinderte einen Anspruch auf Zusatzurlaub von 6 Urlaubstagen im Jahr haben; 
· das Fernbleiben in Folge Krankheit nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet werden darf. 
Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage ab. Die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers aus den 
Jahren 2006 bis 2009 verfielen nach der einschlägigen Regelung im Bundesurlaubsgesetz  jeweils am 
31. März des zweiten auf das jeweilige Urlaubsjahr folgenden Jahres. Nach Auffassung des Gerichts 
enthält der Manteltarifvertrag keine für den Arbeitnehmer günstigeren Frist- oder 
Verfallsbestimmungen. 

Umsatzsteuer 
Steuerschuldner bei Bauleistungen - ergänzendes BMF-Schreiben (DStV)  

Die Finanzverwaltung hat sich der neuen Rechtsprechung des BFH zur Steuerschuldnerschaft bei 
Bauträgern angeschlossen. Das hierzu ergangene BMF-Schreiben gilt für alle offenen Fälle. Somit 
können alle Bauträger die zu viel abgeführte Umsatzsteuer – ein Vorsteuerabzug war i.d.R. aufgrund 
der Steuerbefreiung in § 4 Nr. 9 UStG nicht möglich - inklusive der Zinsen zurückfordern. Wer von 
dieser Regelung profitieren kann und noch nicht gehandelt hat, sollte sich beeilen: Die Finanzverwal-
tung scheint bestrebt zu sein, in allen offenen Fällen den Vorbehalt der Nachprüfung aufzuheben. 
Darauf weist aktuell der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hin. 
 
Hintergrund: Der BFH hat im letzten Jahr entschieden, dass bei Bauleistungen an Bauträger die Steu-
erschuldnerschaft häufig nicht auf den Bauträger als Leistungsempfänger übergeht (BFH, Urteil v. 
22.8.2013 - V R 37/10). Die Finanzverwaltung hatte sich mit ihrem Schreiben v. 5.2.2014 dieser 
Rechtsprechung angeschlossen und die bisherige Verwaltungsauffassung grundlegend geändert. Am 
8.5.2014 hat das BMF ein weiteres Schreiben veröffentlicht (NWB DokID: XAAAE-63812). Demnach 
wird es nicht beanstandet, wenn leistender Unternehmer und Leistungsempfänger für eine Bauleis-
tung, die vor dem 15.2.2014 ausgeführt wurde, einvernehmlich an der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers festhalten, auch wenn in Anwendung des BFH-Urteils der leistende Unterneh-
mer Steuerschuldner wäre. Rechnungsberichtigungen sind nicht notwendig. Bei nach dem 14.2.2014 
ausgeführten Bauleistungen schuldet nunmehr der leistende Unternehmer die Steuer. Er hat somit 
eine Rechnung auszustellen, in der er den anzuwendenden Steuersatz und den auf das Entgelt entfal-
lenden Steuerbetrag anzugeben hat. Dies gilt grds. unabhängig davon, ob der leistende Unternehmer 
das Entgelt oder Teile des Entgelts vor dem 15.2.2014 vereinnahmt hat oder nicht  
 
Hierzu führt der DStV weiter aus: 



 
· Zudem kündigt das BMF ein gesondertes BMF-Schreiben zur Frage des Vertrauensschutzes 

des leistenden Unternehmers an. 

· Es liegt die Vermutung nahe, dass die Finanzverwaltung nunmehr bei den Leistungserbrin-
gern versuchen wird, die Umsatzsteuer zu erheben. Ob diese Möglichkeit besteht, ist jedoch 
umstritten. 

· In der Literatur wird der Vertrauensschutz aus § 176 AO für den leistenden Unternehmer be-
jaht (vgl. Lippross DStR 18/2014, S. 879). Er soll auch dann gelten, wenn bisher nur Umsatz-
steuervoranmeldungen abgegeben wurden, da diese nach § 168 AO einer Steuerfestsetzung 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehen. 

Quelle: DStV online 

Hinweis: 
Es ist damit zu erwarten, dass sämtliche Bauträger die Erstattung der nach § 13b UStG abgeführten 
Umsatzsteuer bei der Finanzverwaltung beantragen werden. Auch ich werde das für die von mir be-
treuten Bauträger tun. Für die Leistungserbringer wird sich wie oben ausgeführt zeigen ob die Finanz-
verwaltung diese Beträge noch holen kann oder nicht. 

Entnahme eines PKW aus dem Unternehmen in den nichtunternehmerischen (privaten) Bereich 
mit anschließender Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland keine steuerfreie Ausfuhrlieferung 
Bundesfinanzhof, XI-R-9/13, Urteil vom 19.02.2014 

Die Entnahme eines PKW durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen in den nichtunterneh-
merischen (privaten) Bereich mit späterer Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland ist weder nach natio-
nalem Recht noch nach Unionsrecht eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. 

 


